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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1990

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §72 Abs1;

Rechtssatz

Das aus § 72 Abs1 RGV abgeleitete Erfordernis der Beistellung der Verp7egung ist bereits dann erfüllt, wenn die

Möglichkeit der Inanspruchnahme von Truppenverp7egung geboten wird, wobei dem vom Beamten dafür zu

leistenden Entgelt keine entscheidende Bedeutung für die reisegebührenrechtliche Beurteilung zukommt.
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